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Helft dem

Schweizerischen Roten Kreuz!

Auch in diesem Jahr führt unser Schweizerisches Rotes Kreuz seine traditionelle

Maisammlung durch. Ich halte es für meine Pflicht, dem Schweizervolk diese Sammlung

zu empfehlen. Das Schweizerische Rote Kreuz ist die von den Bundesbehörden anerkannte

Rotkreuzgesellschaft unseres Landes und hat sich daher verpflichtet, zahlreiche und

grosse Aufgaben im nationalen Interesse zu erfüllen. So ist das Schweizerische Rote

Kreuz zusammen mit den Behörden und anderen Organisationen dafür besorgt, dass

in Friedens- und Kriegszeiten unseren Kranken und Verwundeten, seien sie Zivil- oder

Militärpersonen, ausreichende Pflege zuteil wird. Die besondere Anstrengung unseres

Schweizerischen Roten Kreuzes gilt der Förderung des Krankenpflegeberufes, der

Bereitstellung von zusätzlichem Personal und Material für den Armeesanitätsdienst und dem

Ausbau des Blutspendedienstes für zivile und militärische Zwecke.

Die Maisammlung 1949 soll iveitere Fortschritte auf diesen Arbeitsgebieten

ermöglichen. Durch sie sollen Mittel zum Auf bau einer Schule für spezialisierte und

leitende Schwestern bereitgestellt werden. Ferner soll die diesjährige Maisammlung
die Mittel für die Vollendung des Blutspendedienstes beschaffen, dessen erste Etappe

mit der Eröffnung des Laboratoriums für Trockenplasmabereitung abgeschlossen worden

ist. Schliesslich möchte das Schweizerische Rote Kreuz seine Kinderhilfe weiterführen,
indem es einer möglichst grossen Zahl von tuberkulosegefährdeten Auslandkindern

einen Aufenthalt in unserem Heilklima ermöglicht.
Unser Schweizerisches Rotes Kreuz kann seine gemeinnützige Arbeit nur fortsetzen,

wenn das Schweizervolk deren Wert erkennt und grosszügige Hilfe gewährt. Solche

Hilfe sollte uns angesichts der Schwierigkeiten und Gefahren der gegemvärtigen

Weltpolitik leicht fallen, gibt uns diese doch Anlass genug, für die Zeiten der Not Vorsorge

zu treffen.

Bundespräsident
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